Hansestadt Liineburg . -Kopie { Senst
Frau Oberburgermeisterin Kalisch ' T

Beirat flir Seniorinrien und Senioren - * Luneburg, den 17.42.2025
-in der HANSESTADT Ltineburg . _ _ ' (% —

Am Markt 2, (Aufzug)

21335 Liineburg o _ ' Posteingang Dez | / OBin
Telefon: 04131 309-3589 (Mailbox) ' - . i :
info@seniorenbeirat-lueneburg.de . Datu.m. 18, DEZ 2075  gesehen: 7
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Am Ochsenmarkt 1
21335 Lineburg

Sitzuhg des Ausschusses fiir Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt
am 22.01.2026

Sehr geehrte Frau Kalisch,
sehr geehrte Frau Scholz,

Der Beirat fur Seniorinnen und Senioren in der Hansestadt Litneburg stelit zu dem

Tagesc_')rdnungspunkt LAnfragen im offentlichen Teil*

die folgenden Anfragen:

Thema: Vorbereitung auf i(risensituationen in stationdren und teilstationéren
Pflegeeinrichtungen in der Hansestadt Liineburg ‘

Der Beirat fir Seniorinnen und Senioren in der Hansestadt Liineburg sieht aufgrund

internationaler Krisen, insbesondere des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine und '

den damit verbundenen Auswirkungen-auch fir die kritische infrés_truktur in der

Bundesrepublik Deutschland. durch sogenannte ~hybride Kriegsfuhrung® eine (potentielle)

. Gefahr auch auf Kommunaler Ebene.
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Hierzu gehdren insbesondere ,,_téchn,ische Angriffe* auf die fur die Aufrechterhaltung.der
sensiblen Infrastruktur wichtigen Einrichtungen, wie etwa Krankenhauser und
Pflegeeinrichtungen. Entsprechende Angriffe kénnen dort beispielsweise zu
Stromausfalien Unterbrechungen von Medikamentenlieferungen und der Versorgung mit
Hygneneartlkeln sowie zu Stérungen von Internet- und Telefonverbindungen (Handys, ‘
Festnetz und Notrufsysteme), ferner zum Ausfal! von Heizungen, Toiletten und
Unterbrechungen strombetriebener medizinischer Gerate (Beatmungsgderéte) flhren.

Mit dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) wurde die
Krisenvorsorge fur alle zugelassenén _Pﬂegeeihrichtungen in § 113 Abs, 1 SGB Xl
gesetzlich verankert und 2022 als verbindliche Anforderung zur Qualitatssicherung in -

' Krisensituationen durch den Qualitatsausschuss Pflege vereinbart. In den MaRstében und
Grundsatzen zur Sicherung und Weiterentwicklung dér' Pflegequalitat (MuG) fur die
vollstationdre Pflege, die flr alle zugelaséenen Einrichtungen geiten, heif3t es:

“Flr den Fall akuter Krise,nsitizationen, wie anhaltende Stromausfalle, Brénde,
Bombenfunde, Unwette'rlNatu'rkatastropheﬁ oder Pandemien, die Eirifluss auf die
Versorgung haben kénnen, hélt der Trager der vollstationaren Pflegeeinrichtung in
Absprache mit den Gefahrenabwehrbehérden seiner Kommune ein Krisenkonzept vor."
Entsprechende Regelungen finden sich auch in den MuG fur die teilstationére und die
ambulante Pflege. | '

(vgl. dazu: hitps: //gﬂegenetzwefk-deutschland de/knsen rrchtlg-vorbereften—aber—w;e
Januar 2024])

Zwar ist der Landkreis Luneburg als untere Katas@rophenschdtzbehﬁrde zustandig far den
Katastrophenschutz, den Brandschutz und den Bevélkerungsschutz sowie der
entsprechenden Koordination fur das gesamte Kreisgebiet.

Als grofe selbstandlge Stadt nimmt die Hansestadt Ltneburg neben dem Landkreis die
Aufgaben der Hetmaufsmhtsbehorde wahr (§ 19 Niederséchsisches Gesetz

Gber unterstﬁtzende Wohnformen [NuWaG]). .

Im Krisenfalle soll die Heimaufsicht in Abstimmung mit dem Katastrophenschutz die
Versorgung der Bewohner der Pflegeeinrichtungen sicherstellen.
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Hierzu ergeben sich aus der Sicht des SBR folgende Fragen:
1. Hat die Heimaufsichtsbehérde aufgrund ihrér Prafungspflicht im Rahmen der
wiederkehrenden oder anlassbezogenen Priifungen in den in der Hansestadt
. ansasmgen Pflegeeinrichtungen gepruft, ob die Elnrlchtungen ausreichende
. Vorbereitungen fur deh Fall akuter Krisensituationen gefroffen haben, etwa durch

Vorhalten von Krisenkonzepten?

. 2. Wenn ja, mit welchem Ergebnis (oder quden etwa die beireffenden Einrichtungen

dazu -angehalten, entéprechende Krisenkonzepte vorzuhalten)?

3. Werden die von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrispflege-
(BAGFW) entwickelten Handreichungen sowie unterstitzendes Praxismaterial wie ‘
Checklisten, Notfallplane und Musteranschrelben fur die stationdren und

M ambulanten Pflegesinrichtungen und Tagespﬂegeemnchtungen auch in den in der
Hansestadt privat betriebenen Einrichtungen vorgehalten? o

4. Gibt es auf der Ebene der Hansestadt und / oder des Landkreises einen sog.
,Runden Tisch Krisenvorsorge", an dem relevante Akteure aus der Pflege (also
. neben den Einrichtungen der freien Wohifahrtspflege und etwa der hiesigen
Einrichtung _Alte Stadtgartnerel* auch die privat betriebenen Einrichtungen), dem
Gesundheitswesen und-dem Katastrophenschutz zum Austausch und der _

Vernetzung zusammenkommen?

a) Wenn ja: in welchem Turnus finden derartige ZusammenkUnfte statt und wann
zuletzt? . . ' ‘

b) Wenn nein: weshalb findet ein derartiger Austausch nicht statt; oder ist aufgrund
der derzeitigen Krisenlage die Einrichtung einer s_olcher} Kommunikationsebene

- geplant?

5. Besteht derzeit auf Seiten der Hansestadt und / oder des Landkreises ein
" Krisenstab beziiglich auftfetender Krisen in Pflegeeinrichtungen und werden
diesbezuglich Notfalipléne vorgehalter_n?
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6. Sind die Mitartieitenden in ‘deﬁ Pﬂegeeinri'cﬁtuhgen ausreichend auf die
beschriebenen Krisensituationen vorbereitet, etwa durch entsprechende
‘Schulungen? So werden beispielhaft Kurse wie "Pflege im Katastrophe_-nscht}tz"
vom L:)'RK durchgefthrt, in denen das Personal auf diese Situationen vorbereitet
wird (vgl. https://pﬂeaenétzwerk—deutsch!and.‘de/krisen-ﬁchtiq—vorbegreiten-aber—wie
[Januar 2024]). '

7. Verfugen die Pflegeeinrichtungen in der Hansestadt tber ausreichende
Bevorratungen (etwa Lebensmittel, Medikamente, ‘Hygieneartikel)?

8. Sind die Pflegeeinrichtungen fiir den Fall des Ausfalls des Interriets und des
Telefonnetzes sowie der Stromversorgung ausreichend gewappnet
(Notstromaggregate, Funk- bzw. Satellitentelefone)?

Fu.r den SBR
i
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Sibylle Bollg6hn

Heyn fr Heyen

Vorsitzende
des Beirats fir

Seniorinnen und Senioren

in der Hansestadt Liineburg

Mitgligd im Beiratfg{ '

im Beirat fir ‘
Seniorinnen u_nd'Senioren
in der Hansestadt Ltneburg
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	Anlage  1 Seniorenbeirat  Anfrage im öffentlichen Teil SGGE 22.01.2026

